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Allgemeines
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für 
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind. Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfol-
gend auch als Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländi-
schen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an 
dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit 
seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche 
steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem 
Heimatland individuell zu klären. Ausländische Anleger sind 
Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese 
werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeichnet.

Die hier enthaltenen Aussagen beziehen sich auf die Rechts-
lage seit 1. Januar 2018. Sofern Fondsanteile vor dem 1. 
Januar 2018 erworben wurden, können sich weitere, hier 
nicht näher beschriebene Besonderheiten im Zusammen-
hang mit der Fondsanlage ergeben.

Der ausländische Fonds unterliegt als Vermögensmasse in 
Deutschland grundsätzlich nicht der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuer-
pflichtig mit seinen (aus deutscher steuerrechtlicher Sicht) 
inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländi-
schen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommen-
steuerpflicht, wobei Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften grundsätzlich ausgenommen sind; 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an in- oder aus-
ländischen Kapitalgesellschaften, deren Anteilswert unmit-
telbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent auf inländischem 
unbeweglichem Vermögen beruht, können unter gewissen 
Voraussetzungen auf Ebene des Fonds körperschaftsteuer-
pflichtig sein. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die 
steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteu-
erabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 
Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.. 

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unter-
worfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträ-
gen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 1.000,– Euro (für 
Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 
2.000,– Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich 
einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus 
Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttun-
gen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus 
der Veräußerung der Anteile. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser 
Investmenterträge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich 
Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkom-
mensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des 
Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grund-
sätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und 

aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteu-
ern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswir-
kung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der 
Abgeltungssatz von 25  Prozent. In diesem Fall können die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuerer-
klärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den 
niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die 
persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug 
an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (z.B. im Falle ausländischer Depotverwah-
rung oder weil ein Gewinn aus der Veräußerung von Fonds-
anteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind 
diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Ver-
anlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25  Prozent oder 
dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, wer-
den die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

I	 Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflich-
tig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr 
als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend min-
destens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Aus-
schüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil 
steuerlich als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen 
steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung 
als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fikti-
ver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
Anteile tatsächlich veräußert werden oder in bestimmten 
Fällen steuerlich als veräußert gelten.
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Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn 
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,- Euro 
bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,- Euro bei Zusammenver-
anlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung 
für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inlän-
dischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festge-
legten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe 
ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster 
oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 
Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In 
diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung 
ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttun-
gen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag 
für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird 
durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, 
der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anlei-
hen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den 
Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem 
letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis 
zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am 
ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr 
als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend min-
destens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorab-
pauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil 
steuerlich als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen 
steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung 
als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fikti-
ver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
Anteile tatsächlich veräußert werden oder in bestimmten 
Fällen steuerlich als veräußert gelten.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn 
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,- Euro 
bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,- Euro bei Zusammenver-
anlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung 
für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inlän-
dischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zufluss-
zeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird 
keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inlän-
dischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführen-
den Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf 
die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden 
Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen 
des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anle-
gers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vor-
abpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle 
auch insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von 
einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einzie-
hen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit 
für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit 
der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführen-
den Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Ver-
fügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende 
Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 
Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit 
in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds veräußert, ist ein Veräuße-
rungsgewinn grundsätzlich steuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Invest-
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mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermö-
gens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe 
des jeweils anzuwendenden Teilfreistellungssatzes auf Anle-
gerebene steuerlich nicht abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Veräuße-
rungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil 
steuerlich als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen 
steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung 
als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fikti-
ver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
Anteile tatsächlich veräußert werden oder in bestimmten 
Fällen steuerlich als veräußert gelten.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuer-
abzug von 25  Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines 
ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Beschei-
nigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem 
Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust – ggf. 
reduziert aufgrund einer Teilfreistellung – mit anderen positi-
ven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern 
die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden 
und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalen-
derjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wur-
den, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung 
vor.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn 
um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen 
zu mindern.

Negative steuerliche Erträge
Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an 
den Anleger ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen 
eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzah-
lung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte 

Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten 
unterschreitet. Dies gilt höchstens für einen Zeitraum von 
zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die 
Abwicklung beginnt.

Wegzugsbesteuerung
Die Fondsanteile gelten steuerlich als veräußert, sofern die 
unbeschränkte Steuerpflicht eines Anlegers durch Aufgabe 
des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts in der Bun-
desrepublik Deutschland endet oder die Anteile unentgelt-
lich auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person 
übertragen werden oder es aus anderen Gründen zum Aus-
schluss oder zur Beschränkung des Besteuerungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus 
der Veräußerung der Fondsanteile kommt. In diesen Fällen 
kommt es zu einer Besteuerung des bis dahin angefallenen 
Wertzuwachses. Die sogenannte Wegzugsbesteuerung ist 
nur dann anzuwenden, wenn der Anleger in den letzten fünf 
Jahren vor der fiktiven Veräußerung unmittelbar oder mittel-
bar mindestens 1 Prozent der ausgegebenen Anteile des 
jeweiligen Fonds gehalten hat oder wenn der Anleger im Zeit-
punkt der fiktiven Veräußerung unmittelbar oder mittelbar 
Fondsanteile hält, deren Anschaffungskosten mindestens 
500.000 EUR betragen haben, wobei die Beteiligungen an 
verschiedenen Investmentfonds jeweils getrennt zu betrach-
ten und hinsichtlich der Anschaffungskosten nicht zusam-
menzurechnen sind, und die Summe der steuerpflichtigen 
Gewinne aus allen Fondsanteilen insgesamt positiv ist. Die 
Besteuerung hat in der Veranlagung zu erfolgen.

II	� Anteile im Betriebsvermögen 
(Steuerinländer)

Steuerbefreite Anteilklasse (Anteilklasse für 
sogenannte steuerbegünstigte Anleger)
Wie bereits oben dargelegt, ist der Fonds mit bestimmten 
Erträgen partiell körperschaftsteuerpflichtig. 

Eine Anteilklasse ist jedoch steuerbefreit, soweit die Anteile 
an einer Anteilklasse nur von solchen steuerbegünstigten 
Anlegern erworben bzw. gehalten werden dürfen, die eine 
inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft 
oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder 
eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken 
dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 
die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken 
dient, sind; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe 
gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und 
Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leis-
tenden ausländischen Staat. 

Eine Anteilklasse ist ebenfalls steuerbefreit, soweit die 
Anteile hieran nur oder neben den oben genannten steuer-
begünstigten Anlegern im Rahmen von Altersvorsorge- oder 
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Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach dem Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. 

Voraussetzungen für die steuerliche Befreiung einer Anteil-
klasse sind, dass die Anleger gegenüber dem Fonds ihre 
Steuerbefreiung entsprechend nachweisen und dass die 
Anlagebedingungen nur eine Rückgabe von Anteilen an einer 
solchen Anteilklasse an den Investmentfonds zulassen und 
die Übertragung von Anteilen an einer solchen Anteilklasse 
ausgeschlossen ist.

Ferner setzt die Befreiung von der auf der Fondsebene grund-
sätzlich anfallenden Körperschaftsteuer auf deutsche Divi-
denden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen 
Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche 
Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte 
vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 
45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fällig-
keitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in 
diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisi-
ken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Die steuerrechtliche Befreiung von auf Fondsebene angefal-
lenen grundsätzlich steuerpflichtigen Erträgen entfällt, wenn 
der Anleger einen Nießbrauch an den Investmenterträgen 
eingeräumt hat oder eine sonstige Verpflichtung eingegan-
gen ist, die Investmenterträge ganz oder teilweise, unmittel-
bar oder mittelbar anderen Personen zu vergüten. In solchen 
Fällen besteht für den Anleger insoweit eine Pflicht zur Nach-
versteuerung. Dies bedeutet, dass der Anleger den Wegfall 
seiner Steuerbefreiung gegenüber dem für ihn zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen und Kapitalertragsteuer in Höhe von 
15 Prozent der betreffenden Investmenterträge nach zu ent-
richten hat.

Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Gesellschaft im 
Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds erhält und die 
auf Erträge oben beschriebener Anteilklassen entfallen, sind 
grundsätzlich den Anlegern dieser Anteilklassen auszuzah-
len. Abweichend hiervon ist die Gesellschaft berechtigt, die 
Befreiungsbeträge unmittelbar dem Fonds zugunsten der 
Anleger dieser Anteilklasse zuzuführen; aufgrund dieser 
Zuführung werden keine neuen Anteile ausgegeben.

Angaben zu steuerbefreiten Anteilklassen sind im Verkaufs-
prospekt zu finden, falls solche Anteilklassen bestehen.

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds
Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann 
dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet wer-
den, soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der 
Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfas-
sung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffent-
lichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich 
und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, 

wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländi-
sche Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- 
und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen ent-
sprechenden Antrag stellt und die angefallene Körperschaft-
steuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der 
Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der 
körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtli-
cher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne 
dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine 
andere Person besteht. Des Weiteren darf kein Nießbrauch an 
den Investmenterträgen eingeräumt worden sein und keine 
sonstige Verpflichtung bestanden haben, die Investmenter-
träge ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar ande-
ren Personen zu vergüten. Ferner setzt die Erstattung im Hin-
blick auf die auf der Fondsebene angefallene 
Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge 
aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche 
eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirt-
schaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb 
von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapi-
talerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununter-
brochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent 
bestanden (sog. 45-Tage-Regelung). 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und 
ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investment-
anteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-
Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte 
Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während 
des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie 
den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräuße-
rung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann 
dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger 
erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rah-
men von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten 
werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der 
Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem 
Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahres-
ende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem 
Umfang Anteile erworben oder veräußert wurden. Zudem ist 
die o.g. 45-Tage-Regelung zu berücksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die 
entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. Insbesondere 
kann der Fonds bzw. die Gesellschaft die Beantragung einer 
solchen Erstattung von einer Mindesthöhe des erwarteten 
Erstattungsbetrages und/oder von der Vereinbarung eines 
Aufwendungsersatzes durch den Anleger abhängig machen.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.
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Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- 
bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuord-
nen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen 
als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaft-
steuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Akti-
enfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedin-
gungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. 
ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuord-
nen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen 
als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaft-
steuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Misch-
fonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedin-
gungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. 
ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Aus-
schüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil 
steuerlich als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen 
steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung 
als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fikti-
ver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 

Anteile tatsächlich veräußert werden oder in bestimmten 
Fällen steuerlich als veräußert gelten.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen 
Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt 
werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfrei-
stellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in 
Höhe von 30 Prozent, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 
15 Prozent.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttun-
gen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag 
für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird 
durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, 
der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anlei-
hen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den 
Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem 
letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis 
zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt 
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. kör-
perschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommen-
steuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuord-
nen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen 
als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaft-
steuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Akti-
enfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedin-
gungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. 
ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommen-
steuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
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gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuord-
nen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen 
als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaft-
steuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Misch-
fonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedin-
gungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. 
ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorab-
pauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil 
steuerlich als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen 
steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung 
als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fikti-
ver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
Anteile tatsächlich veräußert werden oder in bestimmten 
Fällen steuerlich als veräußert gelten.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen 
Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt 
werden einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistel-
lungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in 
Höhe von 30 Prozent, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 
15 Prozent. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund-
sätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsge-
winns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit ange-
setzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommen-
steuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 

sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB 
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 
Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres 
Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommen-
steuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Absatz 3 HGB 
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 
Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewer-
besteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent 
ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligun-
gen anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe 
des jeweils anzuwendenden Teilfreistellungssatzes auf Anle-
gerebene steuerlich nicht abzugsfähig oder in bestimmten 
Fällen steuerlich als veräußert gelten.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf den Veräuße-
rungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 
Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen 
i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerabzug.

Negative steuerliche Erträge
Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an 
den Anleger ist nicht möglich. 
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Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen 
eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzah-
lung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte 
Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten 
unterschreitet. Dies gilt höchstens für einen Zeitraum von 
zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die 
Abwicklung beginnt.

Inländische Anleger Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer:
25 Prozent (die Teilfreistellung für Aktienfonds i.H.v. 30 Prozent bzw. 
für Mischfonds i.H.v. 15 Prozent wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 
60 Prozent für Einkommensteuer / 30 Prozent für Gewerbesteuer; Mischfonds 30% für Einkommen-
steuer / 15 Prozent für Gewerbesteuer)

Regelbesteuerte Körperschaften 
(typischerweise Industrieunter-
nehmen; Banken, sofern Anteile 
nicht im Handelsbestand gehal-
ten werden; Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25 Prozent (die Teilfreistel-
lung für Aktienfonds i.H.v. 30 Prozent bzw. für Mischfonds i.H.v. 15 
Prozent wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 
80 Prozent für Körperschaftsteuer / 40 Prozent für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für Körperschaft-
steuer / 20 Prozent für Gewerbesteuer)

Lebens- und Krankenversiche-
rungsunternehmen und Pensi-
onsfonds, bei denen die Fonds-
anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrück-
erstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist ggf. unter Berücksichtigung 
von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30 Pronzent für Körperschaftsteuer / 15 Prozent für Gewerbesteuer; 
Mischfonds 15 Prozent für Körperschaftsteuer / 7,5 Prozent für Gewerbesteuer)

Banken, die die Fondsanteile im 
Handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 
30 Prozent für Körperschaftsteuer / 15 Prozent für Gewerbesteuer; Mischfonds 15 Prozent für Körper-
schaftsteuer / 7,5 Prozent für Gewerbesteuer)

Körperschaftsteuer / 7,5 Prozent 
für Gewerbesteuer) Steuerbe-
freite gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Anleger (insb. Kir-
chen, gemeinnützige Stiftungen)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden.

Andere steuerbefreite Anleger 
(insb. Pensionskassen, Sterbe
kassen und Unterstützungs
kassen, sofern die im Körper-
schaftsteuer-gesetz geregelten 
Voraussetzungen erfüllt sind)

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Steuerfrei

Vereinfachte Übersicht für die Besteuerung bei 
üblichen betrieblichen Anlegergruppen
Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die 
Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaft-
steuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe 
erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerab-
zug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen recht-
zeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.
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III	 Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuer-
abzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne 
aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern 
er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern 
die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht 
bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der 
ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuer-
abzugs entsprechend der Abgabenordnung zu beantragen. 
Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige 
Finanzamt. Soweit ein Steuerausländer einem inländischen 
Anleger vergleichbar ist, für den eine Erstattung der auf 
Fondsebene angefallenen Körperschaftsteuer möglich ist, ist 
grundsätzlich auch eine Erstattung möglich. Auf die obigen 
Ausführungen zu Steuerinländern wird verwiesen. Vorausset-
zung ist zudem, dass der Steuerausländer seinen Sitz und 
seine Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe 
leistenden ausländischen Staat hat.

IV	 Solidaritätszuschlag
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewin-
nen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steu-
erabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent 
zu erheben. 

V	 Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den 
Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kir-
chensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsge-
meinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regel-
mäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die 
Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird 
bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

VI	 Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellen-
steuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berück-
sichtigt werden.

VII	� Folgen der Verschmelzung von 
Investmentfonds

In den Fällen der Verschmelzung von ausländischen Invest-
mentfonds miteinander, bei denen derselbe Teilfreistellungs-
satz zur Anwendung kommt, die beide demselben Recht 
eines EU-Staates oder eines Amts- und Beitreibungshilfe leis-
tenden Drittstaates unterliegen, kommt es auf der Ebene der 
Anleger zu keiner Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. die-
ser Vorgang ist steuerneutral. Grundsätzlich können sowohl 
Investmentfonds des Vertragstyps (z.B. Luxemburger FCP) 
und Investmentfonds in Rechtsform des Gesellschaftstyps 
(z.B. Luxemburger SICAV) steuerneutral verschmolzen werden. 

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertra-
genden von demjenigen des übernehmenden Investment-

fonds ab, dann gilt der Anteil an dem übertragenden Invest-
mentfonds steuerlich als veräußert und der Anteil an dem 
übernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der 
Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, 
sobald der Anteil an dem übernehmenden Investmentfonds 
tatsächlich veräußert wird oder in bestimmten Fällen als 
steuerlich veräußert gilt. 

Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind nicht mit steu-
erneutraler Wirkung möglich. Werden Investmentfonds nicht 
steuerneutral miteinander verschmolzen, kommt es steuer-
lich zu einer Veräußerung der Anteile an dem übertragenden 
Investmentfonds sowie zu einem Erwerb der Anteile an dem 
aufnehmenden Investmentfonds.

VIII	� Steuerliche Auswirkungen einer Anlage in 
einen Masterfonds auf Ebene des 
Feederfonds

Auf Ebene eines ausländischen Fonds als Feederfonds, wel-
cher Anteile an einem inländischen Fonds als Masterfonds 
erwirbt, gilt Folgendes:

Es wird kein Steuerabzug auf die dem Feederfonds aus dem 
Masterfonds zufließenden bzw. dem Feederfonds zuzurech-
nenden Investmenterträge i.S.d. § 16 InvStG (Ausschüttun-
gen, Vorabpauschalen, Gewinne aus der der Rückgabe / Ver-
äußerung von Anteilen an dem Masterfonds) erhoben.

Eine Erstattung von auf Ebene des Masterfonds etwaig ange-
fallener Körperschaftsteuer auf inländische Beteiligungsein-
nahmen und sonstige inländische Einkünfte im Sinne der 
beschränkten Einkommensteuerpflicht , wobei Gewinne aus 
dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften grund-
sätzlich ausgenommen sind (Rückausnahme siehe oben unter 
„Allgemeines“), ist für Anleger des Feederfonds nicht möglich.

IX	� Besonderer Hinweis für Steuerinländer mit 
ausländischer Depotführung

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile des Fonds in 
einem ausländischen Depot, sind Besonderheiten zu berück-
sichtigen. Insbesondere wird kein Steuerabzug durch die aus-
ländische depotführende Stelle vorgenommen, sodass der 
Steuerinländer sowohl Ausschüttungen, Vorabpauschalen 
als auch Gewinne aus der Veräußerung der Anteile (zur 
Berechnung des Veräußerungsgewinns siehe oben unter 
Punkt I. 3. bzw. II. 5.) in seiner Steuererklärung angeben muss. 
Hierbei ist zu beachten, dass Ausschüttungen und Vorabpau-
schalen jährlich in der Steuererklärung anzugeben sind. 

Aufgrund der Übergangsregelungen zu der seit dem 1. Januar 
2018 geltenden Rechtslage ist eine Vielzahl von Besonder-
heiten zu beachten (z.B. ggf. Zufluss von steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinnen aufgrund der zum 31. Dezember 
2017 geltenden Anteilsveräußerung im Rahmen der tatsäch-
lichen Anteilsveräußerung).

Wir empfehlen, sich im Falle ausländischer Depotführung vor 
Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt 
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beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbin-
dung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus 
dem Anteilserwerb individuell zu klären.

X	 Anzeige von ausländischen Beteiligungen
In Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger wer-
den darauf hingewiesen, dass sie den Erwerb und die Veräu-
ßerung von bestimmten, hinreichenden Beteiligungen an 
dem Fonds gemäß § 138 Abs. 2 der deutschen Abgabenord-
nung der zuständigen deutschen Finanzbehörde zu melden 
haben. Es können jedoch Ausnahmeregelungen greifen, z.B. 
im Fall börsengehandelter Fonds.

Allgemeiner Hinweis
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit 
bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann 
jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich 
die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

Steuerliche Risiken durch Wertabsicherungs­
geschäfte für wesentlich beteiligte Anleger
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kapitalertrag-
steuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus inländischen 
eigenkapitalähnlichen Genussrechten, die der Anleger origi-

när erzielt, ganz oder teilweise nicht anrechenbar bezie-
hungsweise erstattungsfähig ist. Die Kapitalertragsteuer wird 
voll angerechnet beziehungsweise erstattet, wenn (i) der 
Anleger deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche 
Genussrechte innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen vor 
und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge (insge-
samt 91 Tage) ununterbrochen 45 Tage hält und (ii) in diesen 
45 Tagen ununterbrochen das Risiko aus einem sinkenden 
Wert der Anteile oder Genussrechte Risiken von mindestens 
70% trägt („45-Tage-Regelung“). Weiterhin darf für die 
Anrechnung der Kapitalertragsteuer keine Verpflichtung zur 
unmittelbaren oder mittelbaren Vergütung der Kapitaler-
träge an eine andere Person (zum Beispiel durch Swaps, 
Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte) bestehen. 
Daher können Kurssicherungs- oder Termingeschäfte schäd-
lich sein, die das Risiko aus deutschen Aktien oder deutschen 
eigenkapitalähnlichen Genussrechten unmittelbar oder mit-
telbar absichern. Kurssicherungsgeschäfte über Wert- und 
Preisindices gelten dabei als mittelbare Absicherung. Soweit 
der Fonds als nahestehende Person des Anlegers anzusehen 
ist und Absicherungsgeschäfte tätigt, können diese dazu 
führen, dass diese dem Anleger zugerechnet werden und der 
Anleger die 45-Tage-Regelung deshalb nicht einhält.

Im Falle des Nichteinbehalts von Kapitalertragsteuer auf ent-
sprechende Erträge, die der Anleger originär erzielt, können 
Absicherungsgeschäfte des Fonds dazu führen, dass diese 
dem Anleger zugerechnet werden und der Anleger die Kapi-
talertragsteuer an das Finanzamt abzuführen hat.
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